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B I B L I O T H E K S O R D N U N G  
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
 In der Bibliothek herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre.  
 
 Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht erlaubt. 
 
 Der Arbeitsplatz ist ordentlich zu hinterlassen. 
 
 Die Bestimmungen der Schulordnung gelten auch für die Schulbibliothek. 
 
 
 
Bestimmungen zur Ausleihe 
 
 Ausleihfrist:  

 Bücher: maximal vier Wochen  
 Zeitschriften und multimediale Medien: maximal zwei Wochen  

 
 Eine Verlängerung der Ausleihfrist kann in begründeten Fällen über die Bibliothekarin 

erfolgen. 
 
 Nachschlagewerke sowie die aktuellsten Ausgaben der Zeitschriften gehören zum 

Präsenzbestand der Bibliothek und sind nicht entlehnbar. 
 
 Vor dem Ausleihen neuer Medien müssen jedenfalls die fälligen Medien zurückgege-

ben werden. 
 
 Beschädigte oder verloren gegangene Medien müssen vom Entlehner ersetzt werden. 
 
 Am Ende des Unterrichtsjahres müssen alle Medien zurückgegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
Brixen, am 06. September 2017 
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